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Vorläufiger außerordentlicher Hygieneplan  

1. Der tägliche Zutritt zum Schulgebäude erfolgt über die Toilettenanlagen im Innenhof. 

Hier wäscht sich jeder Schüler für 20 – 30 sec. gründlich mit Seife die Hände. Es dürfen 

maximal zwei Schüler auf einmal die Toiletten betreten. 

2. Nach jedem Toilettengang sind ebenfalls die Hände gründlich mit Seife zu waschen. 

3. In unserer Schule besteht grundsätzlich Maskenpflicht. Insbesondere in den Pausen ist 

eine Maske zu tragen. Im konkreten Unterrichtsgeschehen kann die Maske auf Anweisung 

einer Lehrkraft abgenommen werden. 

4. Alle Personen, die sich im Schulgebäude, in den Klassenräumen, auf den Fluren oder auf 

dem Schulhof aufhalten, halten einen Mindestabstand von 1,50 m, besser 2 m ein. Diese 

Abstandsregelung gilt auch für den Schulweg (Busbahnhof, Bus, Fahrradstand, …). 

Handkontakt und Umarmungen (auch Ghetto-Faust oder Bussi Bussi) mit anderen Personen 

sind damit verboten. 

5. Nach jeder Schulstunde wird der Klassenraum bei geöffneten Fenstern durchgelüftet. Für 

die Lüftung ist allein die unterrichtende Lehrkraft zuständig. 

6. Die Klassenraumtüren bleiben am Unterrichtsvormittag generell geöffnet, um 

Schmierinfektionen über die Türklinke zu vermeiden. 

7. Es gelten weitere allgemeinen Hygieneregeln 

• Bei Krankheitszeichen (Fieber, Husten, Luftnot, Halsschmerzen, Schupfen oder 

Gliederschmerzen, Verlust des geschmacks- und Geruchssinn) unbedingt zu Hause 

bleiben. 

• Handkontakt im Gesicht vermeiden. 

• Türklinken so wenig wie möglich berühren (ggf. mit Ellenbogen öffnen, jedoch nicht 

mit der vollen Hand). 

• In der Armbeuge husten und niesen, dabei möglichst großen Abstand zu anderen 

halten und wegdrehen. 

• Trinkbecher oder Arbeitsmaterialien nicht mit anderen teilen. 

• Einmaltaschentücher verwenden.  

8. Meldepflicht 

Bei Verdacht auf Covid 19 unbedingt zu Hause bleiben, testen lassen und melden! 
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